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RS OGH 1983/9/21 1Ob29/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1983

Norm

StVO §43 Abs1 litb Z2

Rechtssatz

Die den Behörden gemäß § 43 Abs 1 lit b Z 2 StVO obliegende Aufgabe, den Straßenbenützern ein bestimmtes

Verhalten vorzuschreiben, fällt unter den Kompetenztatbestand "Straßenpolizei", weil es sich um eine Maßnahme zur

Regelung und Sicherung des Verkehrs auf Straßen handelt.
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